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Tarif VENU 
 
Zusatz-Ergänzungstarif für Naturheilverfahren 
 
für Beihilfeberechtigte 
 
Stand 01.01.2013 
 
Der Tarif VENU ist als Teil III der Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen für die Krankheitskosten- und 
Krankenhaustagegeldversicherung nur gültig in Ver-
bindung mit Teil I, Musterbedingungen (MB/KK 09) 
und mit Teil II, Allgemeine Tarifbedingungen der Bar-
menia Krankenversicherung AG (TB/KK 13). 
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Versicherungsfähigkeit 
 
Nach dem Tarif VENU können Beihilfeberechtigte 
und ihre berücksichtigungsfähigen Angehörigen ver-
sichert werden. 
 
Der Tarif VENU kann nur in Verbindung mit den Tari-
fen 
- VBU, VKU und VEU bzw. VELU oder 
- VAU, VSU, VDU, VKU und VEU bzw. VELU oder 
- MA+, MS+, MZ+, VKU und VEU bzw. VELU 
des Versicherers vereinbart werden. Dabei ist Vo-
raussetzung, dass für die einzelne zu versichernde 
Person 
- im stationären Bereich Versicherungsschutz für 
 Wahlleistungen im Krankenhaus (Einbett- bzw. 
 Zweibettzimmer und privatärztliche Behandlung) 

besteht; 
- der Erstattungsprozentsatz des Tarifs VBU bzw. 

VAU bzw. MA+ und der ambulante Beihilfemes-
sungssatz zusammengerechnet 100 % betragen; 

- die Leistungsstufe des Tarifs VEU bzw. VELU 
dem ambulanten Beihilfebemessungssatz ent-
spricht. 

 
 
1. Leistungen 
 
Der Versicherer ersetzt nach Maßgabe des Versi-
cherungsvertrages im Versicherungsfall die nachge-
wiesenen Aufwendungen in folgendem Umfang. 
 
1.1 Erstattungsfähige Aufwendungen 
Unter den Versicherungsschutz fallen die im Rah-
men einer ambulanten Heilbehandlung, stationären 
Heilbehandlung und Kurbehandlung sowie bei Zahn-
behandlung, zahnprophylaktischen Leistungen, 
Zahnersatz und Zahn- und Kieferregulierung ange-
wandten naturheilkundlichen Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden, die im Hufeland-Leistungs-
verzeichnis der Besonderen Therapierichtungen 
Stand 2009 und im gültigen Gebührenverzeichnis für 
Heilpraktiker (GebüH) aufgeführt sind (siehe An-
hang) und die in diesem Zusammenhang verordne-
ten naturheilkundlichen Arzneimittel und Heilmittel. 
 
1.2 Höhe der Leistungen 
Die Leistungen aus dem Tarif VENU dürfen zusam-
men mit den aus demselben Anlass gezahlten Leis-
tungen aus der Beihilfe und aus Krankenversiche-
rungen die dem Grunde nach erstattungsfähigen 
Aufwendungen nicht überschreiten.  
Krankentagegeld- und Krankenhaustagegeld-Leis-
tungen bleiben hierbei unberücksichtigt.  
In den Beihilfevorschriften vorgesehene Selbstbe-
halte auf beihilfefähige Aufwendungen sind nicht er-
stattungsfähig. 
 
Die Erstattung beträgt bei ambulanter und stationä-
rer Heilbehandlung sowie Kurbehandlung 100% der 
nach Anrechnung der Beihilfeleistungen und der 
Leistungen der Tarife VBU, VKU, VEU bzw. VELU 
oder VAU, VSU, VKU, VEU bzw. VELU oder MA+, 
MS+, VKU, VEU bzw. VELU verbleibenden erstat-
tungsfähigen Aufwendungen; handelt es sich jedoch 
um Zahnbehandlung, zahnprophylaktische Leistun-
gen, Zahnersatz sowie Zahn- und Kieferregulierung, 
dann beträgt die Erstattung 80 % der nach Anrech-
nung der Beihilfeleistungen und der Leistungen der 
Tarife VBU, VEU bzw. VELU oder VDU, VEU bzw. 
VELU oder MZ+, VEU bzw. VELU verbleibenden er-
stattungsfähigen Aufwendungen. 

2. Beiträge 
 
2.1 Monatliche Raten der Tarifbeiträge 
Die monatlichen Raten der Tarifbeiträge sind in der 
gültigen Beitragsübersicht enthalten. 
 
2.2 Aufnahmehöchstalter 
Für diesen Tarif gilt kein Aufnahmehöchstalter. 
 
2.3 Anpassung des Versicherungsschutzes 

bei Änderung des Hufeland-Leistungs-
verzeichnisses 

Eine Änderung der im Hufeland-Leistungsverzeich-
nis der Besonderen Therapierichtungen Stand 2009 
aufgeführten Untersuchungs- und Behandlungsme-
thoden gilt als dauerhafte Veränderung der Verhält-
nisse im Gesundheitswesen im Sinne von § 18 
MB/KK 09 mit der Folge, dass die Bedingungen hin-
sichtlich des Leistungsumfangs unter den Vorausset-
zungen des § 18 MB/KK 09 angepasst werden kön-
nen. 
 
 
4. Änderung und Ergänzung der 
 Musterbedingungen (MB/KK 09) und  
 der Allgemeinen Tarifbedingungen  
 (TB/KK 11) 
 
4.1 Der Versicherungsschutz 
 

4.11 Zu § 1 (4) MB/KK 09: Geltungsbereich 
des Versicherungsschutzes 

Während der ersten drei Monate eines Aufenthaltes 
im außereuropäischen Ausland besteht auch ohne 
besondere Vereinbarung Versicherungsschutz. 
Muss der Aufenthalt wegen notwendiger Heilbe-
handlung über drei Monate hinaus ausgedehnt wer-
den, so besteht Versicherungsschutz, solange die 
versicherte Person die Rückreise nicht ohne Gefähr-
dung ihrer Gesundheit antreten kann. 
 
Bei einem Auslandsaufenthalt im außereuropäischen 
Ausland besteht zeitlich unbegrenzter Versiche-
rungsschutz, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt 
sind: 
a) Für die versicherte Person besteht bei der Bar-

menia Krankenversicherung AG bei stationärer 
Heilbehandlung im Rahmen einer Krankheitskos-
ten-Vollversicherung sowohl Versicherungs-
schutz für die allgemeinen Krankenhausleistun-
gen als auch für die Unterbringung im  

 Einbettzimmer sowie privatärztliche Behandlung 
im Krankenhaus.  

 Diese Voraussetzung ist auch erfüllt, wenn im 
Rahmen der Krankheitskosten-Vollversicherung 
für die Dauer des jeweiligen Auslandsaufenthal-
tes eine zusätzliche Vereinbarung getroffen wird. 
Im Rahmen dieser zusätzlichen Vereinbarung ist 
ein zusätzllicher Beitrag zu zahlen. 

b) Die private Pflegepflichtversicherung wird wäh-
rend des Auslandsaufenthaltes fortgeführt. Diese 
Voraussetzung ist auch erfüllt, wenn die private 
Pflegepflichtversicherung in Form der großen 
Anwartschaftsversicherung fortgesetzt wird. 

 
4.12 Zu § 1 (5) MB/KK 09: Umfang des Versi-

cherungsschutzes  
Verlegt die versicherte Person ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt in einen anderen Mitgliedsstaat der Euro-
päischen Union, in einen anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum oder in die Schweiz, sind abweichend von § 1 
(5) MB/KK 09 die Leistungen nicht auf die Inlands-
leistungen begrenzt.  

4.13 Zu § 2 MB/KK 09: Beginn des 
 Versicherungsschutzes 
Nach Ablauf eines Jahres - von dem im Versiche-
rungsschein bezeichneten Beginn der Versicherung 
an gerechnet - wird auch für solche Versicherungs-
fälle geleistet, die vor Beginn des Versicherungs-
schutzes eingetreten sind und noch andauern. 
§ 2 (1) Satz 3 MB/KK 09 bleibt unberührt. 
 
4.14 Zu § 6 (1) MB/KK 09: Nachweis der 
 Aufwendungen 
Anhand des Festsetzungsbescheides sind - unbe-
schadet der Leistungen aus den Tarifen VBU, VKU 
bzw. VAU, VSU, VDU, VKU bzw. MA+, MS+, MZ+, 
VKU - der beihilfefähige Betrag und der Beihilfebe-
messungssatz pro Rechnung nachzuweisen. 
 
4.2 Pflichten des Versicherungsnehmers 
 
4.21 Zu § 8 (1.1) TB/KK 13: Festsetzung des 
 Beitrages 
§ 8 (1.1) TB/KK 13 lautet für diesen Tarif wie folgt: 
Als tarifliches Eintrittsalter gilt bei Personen, die das 
21. Lebensjahr vollendet haben (Erwachsene), der 
Unterschied zwischen dem Jahr des Versicherungs-
beginns und dem Jahr der Geburt. 
 
Der Beitrag für Kinder (0-14 bzw. 15-21 Jahre) gilt 
bis zum Ende des Monats, in dem sie das 14. bzw. 
21. Lebensjahr vollenden. Danach ist für sie der Bei-
trag für das tarifliche Eintrittsalter 15-21 bzw. für Er-
wachsene zu zahlen. 
 
4.3 Ende der Versicherung 
 

4.31 Zu § 15 MB/KK 09: Beendigung der 
 Versicherung 

a) Die Versicherung nach dem Tarif VENU endet 
mit dem Fortfall der Beihilfeberechtigung bzw. 
der Berücksichtigungsfähigkeit bei der Beihilfe. 

b) Außerdem endet das Versicherungsverhältnis 
mit der Beendigung der Versicherung nach min-
destens einem der Tarife VBU, VKU oder VEU 
oder VELU bzw. VAU, VSU, VDU, VKU oder 
VEU oder VELU bzw. MA+, MS+, MZ+, VKU 
oder VEU oder VELU. 

c) Darüber hinaus endet das Versicherungsverhält-
nis nach dem Tarif VENU für die betroffene ver-
sicherte Person, wenn 
- sie eine Beschäftigung außerhalb des öffentli-

chen Dienstes aufnimmt (es sei denn, diese 
Beschäftigung ist geringfügig im Sinne des  
§ 8 SGB IV); 

- sie in einer gesetzlichen Krankenversicherung 
versichert wird; 

- bei ihr als berücksichtigungsfähigem Ehegat-
ten die Beihilfe für ambulante, stationäre oder 
zahnärztliche Behandlung auf Grund einer 
Einkommensgrenze entfällt oder einge-
schränkt wird. 
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Anhang 
 
Liste der erstattungsfähigen Naturheilverfahren 
 
● Akupressur 
● Akupunktur (einschließlich Zungen-, Puls-, Meri-

dian- und Punktdiagnostik, Injektionen und 
Quaddelungen in Akupunkturpunkte) 

● Anthroposophische Medizin 
● Antihomotoxische Medizin 
● Aromatherapie 
● Ausleitende Verfahren: 

-  Aderlass 
 -  Baunscheidt-Behandlung 
 -  Bier`sche Stauung 
 -   Blutegelbehandlung 
 -  Cantharidentherapie 
 -  Fontanellentherapie 
 -  Pustulantien-Behandlung 
 -  Schröpfen 
● Ayurveda 
● Biochemie (Mineralsalztherapie) nach  

Dr. Schüßler 
● Bioenergetische Medizin: 

Bioenergetische Informationsdiagnostik und  
-therapie, Bioelektronische Systemdiagnostik 
und -therapie einschließlich Elektroakupunktur 
nach Voll (EAV), Bioelektrische Funktionsdiag-
nostik, Biophysikalische Informations-Therapie, 
Bioresonanzdiagnostik und -therapie, Morathe-
rapie, Magnetfeldtherapie, Elektro-Neuraldiag-
nostik und -therapie, Störfeld-Therapie, Kirlian-
Fotografie, Segmentelektrogramm 

● Blutuntersuchungen nach v. Brehmer, Enderlein 
usw. 

● Carcinochrom-Reaktion 
● Chiropraktik (Chirotherapie) 
● Colon-Hydrotherapie 
● Eigenblutbehandlung 
● Eigenharnbehandlung 
● Elementar-Therapie 
● Enzymtherapie 
● Ernährungsberatung bei Allergien1 

● Feldenkrais-Methode 
● Gasgemischinjektionen 
● Hautwiderstandsmessungen 
● Heilmagnetische Behandlungen 
● Homöopathie (einschließlich homöopathischer 

Hochpotenzen und homöopathischer Kom-
plexmitteltherapie) 

● Homöosiniatrie 
● Hydrotherapie 
● Hyperthermie 
● Irisdiagnostik (Augendiagnostik) 
● Isopathie 
● Kinesiologie 
● Kristallographie 
● Lasertherapie 
● Lüscher-Color-Test (Psychovegetative Regulati-

onsdiagnostik und -therapie) 
● Lymphdrainage 
● Mikrobiologische (Mikroökologische) Medizin 
 einschließlich Autovaccine 
● Nervenpunktmassage 
● Neuraltherapie 
● Nosodentherapie 
● Organotherapie (einschließlich Thymustherapie, 

Zelltherapie) 
● Orthomolekulare Medizin 
 
 
1 Die Aufwendungen für Nahrungsergänzungs- bzw. 

Nahrungsmittel fallen nicht unter den Versiche-
rungsschutz nach diesem Tarif 

 
 
 
 
● Osteopathie 
● Ozontherapien (einschließlich Ozon-Eigenblut-

behandlung, Beutelbegasung, Glockenbega-
sung, Fistelinfiltration, Ozoninjektionen, Darmin-
sufflation, Ozon-Wasser-Anwendung, UVB-Ei-
genbluttherapie, UVE-Eigenbluttherapie) 

● Physikalische Therapien (einschließlich Inhalati-
onen, Krankengymnastik und Übungsbehandlun-
gen, Massagen, Packungen, Wärmebehandlun-
gen, Elektrotherapie, Lichttherapie, Dermapunk-
tur) 

● Phytotherapie 
● Proteomik 
● Reflexzonenmassagen 
● Regena-Therapie 
● Regulationsmedizin und Matrixtherapie 
● Roeder`sches Verfahren 
● Sauerstofftherapien (einschließlich Atembehand-

lung, Atem-Biofeedback, Oxyvenierungstherapie, 
Hämatogene Oxydationstherapie, Sauerstoff-In-
halationen, Sauerstoffzelt, Sauerstoff-Mehr-
schritt-Therapie) 

● Segmentdiagnostik/Maximaldiagnostik u. Ä. 
● Shiatsu 
● Spagyrik 
● Thermographie 
● Thermotherapie 
● Traditionelle Chinesische Medizin (einschließlich 

Qi-gong, Tai-Qi, Moxatherapie, Moxibustionen) 
● Ultraschalltherapie 
● Umweltmedizinische Erst- und Folgeanamnese 
 
 


